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1 Allgemein 

Im Zuge mehrere Workshops wurden Verbesserungen im Bereich der LKW-Bewertung erarbeitet. 

Weiters kamen auch Anregungen, die sogenannten MicroCars in Kfz 5 besser abzubilden. Diese 

Anforderungen konnten mit der aktuellen Version umgesetzt werden. 

2 LKW Bewertung 

2.1 Eingabe des ortsüblichen Kaufpreises 

Bisher war es nicht möglich, den ortsüblichen Kaufpreis eines LKW ohne Angabe eines Listenpreises 

anzugeben. Gelegentlich gibt es aber Fahrzeuge, deren Listenpreis zum Zeitpunkt der Bewertung 

nicht mehr ermittelbar ist.  

Nunmehr kann der 

ortsübliche Kaufpreis auch 

ohne Angabe eines 

Listenpreises im 

Gutachten eingegeben 

werden.  

In diesem Falle wird bei 

der Ausgabe auf die 

Anführung des 

Listenpreises verzichtet, 

und nur der ortsübliche 

Kaufpreis als Basiswert der 

Bewertung angeführt. 

Bei Eingabe eines Rabattwertes wird nach wie vor vom Listenpreis auf den ortsüblichen Kaufpreis 

gerechnet. Eine umgekehrte Rechnung vom ortsüblichen Kaufpreis auf den Listenpreis ist nicht 

vorgesehen. 

  



Kundeninformation 

Bewertungserweiterungen in Kfz 5 ab Kfz 5 Version 5.17.00   

Audatex Österreich Gesellschaft m.b.H. Firmenbuch: FN 126262f Handelsgericht Wien 
A–1090 Wien, Garnisongasse 1/21 Rechtsform: GmbH, Sitz: Wien 
Telefon: +43 1 350 24 10, Fax: DW 30 UST-ID-Nr.: ATU 153 63 700 
eMail: office@audatex.at DVR: 067 4915 
Internet: http://www.audatex.at Bank Austria, 101-101-493/00, BLZ 12.000 
Kurzdoku_Bewertungserweiterungen 28.04.2014 

13:59/GMG 
Seite 2/3 

 

2.2 Bewertung für Aufbauten-Betriebsstunden 

2.2.1 Eingabe im Gutachten 

Sind am LKW zusätzliche Aufbauten vorhanden, welche mit dem Motor mit angetrieben werden, wie 

z.B. ein Hubkran oder sonstige technische Aufbauten, konnten diese bisher nur sehr umständlich in 

die Bewertung aufgenommen werden. 

Im Zuge der Workshops wurde für diesen Fall eine Erweiterung der Bewertung eingeführt. Diese 

rechnet je nach Einsatzart und Betriebsstundenzeit nach einem fixen Schlüssel eine zusätzliche 

Kilometerlaufleistung zur 

bestehenden Laufleistung 

dazu. 

Die Betriebsstunden der 

Aufbauten können im 

Gutachten auf der Seite 

„Bewertung“ eingegeben 

werden. Die neuen 

Bezeichnungsfelder mit 

Namen „Betriebsstd1.“ 

und „Betriebsstd2.“ 

können mit eigenen 

Begriffen zur 

Dokumentation der beim 

LKW bewerteten 

Aufbauten überschrieben werden. 

Grundlage für die Berechnung der Laufleistung sind folgende angenommenen Geschwindigkeiten 

welche mit den Betriebsstunden multipliziert werden: 

 40 km/h bei sehr Leichtem Einsatz 

 45 km/h bei leichtem Einsatz 

 50 km/h bei mittlerem Einsatz 

 55 km/h bei schwerem Einsatz 

 60 km/h bei sehr Schwerem Einsatz 
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2.2.2 Dokumentation am Bericht 

Die vorgenommene Aufbaubewertung wird auf den Berichten im Bereich der Kilometerkorrektur 

dokumentiert. Hierbei wird sowohl die Einsatzart als auch der Rechnungsansatz im Detail 

dokumentiert. 

Wird eine vom Standard abweichende Bezeichnung eingegeben wird auch diese am Bericht 

angeführt. Ansonsten wird auf die Bezeichnung verzichtet, und nur die Einsatzart angedruckt. 

 

3 ZWR Bewertung 

3.1 Erkennung und Anzeige von „MicroCars“ 

Bisher wurden MicroCars vom Typ L2/L5 im Kfz 5 bei z.B. Eurotax-Übernahme nicht erkannt. Dies 

wurde nun verbessert, wobei auch die Typen L6 und L7 in die Erkennung mit aufgenommen wurden. 

In der Bewertungsformel gibt es in diesem Falle keine Änderungen. 

Bei Bewertung eines MicroCars wurde bisher beim 

Anstoßbereich eine Motorradgrafik inkl. der Besonderheiten 

des Motorrades angezeigt. Nunmehr wird in diesem Falle eine 

andere Grafik dargestellt, und die Auswahl der 

Zusatzanstoßbereiche wie z.B. „Dach“ ist nun auch möglich. 


